
Eine Aktiengesellschaft muss 

zwingend einen Aufsichtsrat bestellen. 

Wenige klassische Familienunternehmen 

sind in der Rechtsform einer Aktienge-

sellschaft geführt. Die meisten Familien-

unternehmen sind als GmbH oder GmbH 

& Co. KG wirtschaftlich tätig. Bei einer 

GmbH oder GmbH & Co. KG ist ein Auf-

sichtsrat nur dann notwendig, wenn das 

Drittelbeteiligungsgesetz eingreift, also 

wenn das Unternehmen mehr als 500 Ar-

beitnehmer beschäftigt oder aber wenn 

das Unternehmen mehr als 2.000 Arbeit-

nehmer beschäftigt, so dass das Mitbe-

stimmungsgesetz gilt. 

Man kann jedoch einen Beirat einführen, 

der ganz oder teilweise die Funktionen 

eines Aufsichtsrats wahrnimmt, § 52 

GmbHG. Der Vorteil dieses freiwilligen 

Beirates (der oft allerdings auch Auf-

sichtsrat genannt wird) ist es, dass die 

Satzung der GmbH (oder der Gesell-

schaftsvertrag der KG) ihm die Aufgaben 

zuweisen kann, deren Wahrnehmung 

durch den Beirat die ¾-Mehrheit der Ge-

sellschafter für sinnvoll erachtet. Dem-

entsprechend kann man jedenfalls aus 

der Bezeichnung „Beirat“ oder „Auf-

sichtsrat“ bei einer GmbH nicht zwin-

gend erkennen, welche Rechte oder gar 

Pflichten ein derartiges Gremium hat. 

Man muss zuvor in die Satzung der jewei-

ligen Gesellschaft schauen, um dessen 

Aufgaben, dessen Rechte und Pflichten 

zu erkennen.

So unterschiedlich sind denn auch die 

Funktionen. Es können rein wirtschaft-

lich beratende Beiräte sein oder Schlich-

tungsgremien oder sie erhalten Funktio-

nen der Überwachung der Geschäftslei-

tung. Weiter kann ein derartiger Beirat 

insbesondere auch anstelle der Gesell-

schafter Entscheidungen für die Gesell-

schafter treffen.

Den Funktionen entsprechend werden 

derartige Beiräte auch Verwaltungsrat, 

Familienrat, Ältestenrat, Schiedsaus-

schuss o. ä. genannt. In derartigen Gre-

mien können insbesondere auch au-

ßenstehende Beiräte ihr Expertenwis-

sen einbringen, so dass ein Sachver-

ständigenbeirat entsteht. Schließlich 

könnte man auch daran denken, einen 

Prominentenbeirat zu installieren, des-

sen besondere Aufgabe die Pflege von 

Geschäftsbeziehungen ist. Aber dies 

soll augenblicklich nicht unser Thema 

sein.

Ordnet man dem Beirat die Aufgabe zu, 

Entscheidungen für die Gesellschafter zu 

treffen, kann das junge Beiratsmitglied 

im Familienunternehmen als Unterneh-

mensnachfolger erst „üben“, bevor diese 

Familienmitglieder die Geschäftsleitung 

übernehmen.

Hat das Familienmitglied nicht nur in-

ternen Einfluss im Beirat, sondern auch 

externen Einfluss auf die übrigen Fami-

lienmitglieder, so können natürlich 

auch unangenehme aber notwendige 

Maßnahmen an die Familienmitglieder 

gut „verkauft“ werden, etwa die Not-

wendigkeit von Darlehen oder Kapital-

erhöhungen. Unter Umständen kann 

sogar das entsprechende Beiratsmit-

glied schon relativ sichere Zusagen im 

Hinblick auf die Sanierungsvarianten 

geben und damit zu schnellen Handlun-

gen in wirtschaftlicher Notwendigkeit 

beitragen.

Aufsichtsräte bei Unternehmensnachfolgen
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Viele Unternehmer misstrauen ihren eigenen Kindern. Da der Unternehmer sowieso  
keinen „geeigneten“ Nachfolger findet, muss er sich im Zweifel damit abfinden, dass  
es eben seine Kinder sind. Hat er zu sich selbst und seinem unternehmerischen Mut be-
reits im zartesten Alter vertraut, so meint der Unternehmer oft, dass noch in nahezu je-
dem Alter „das Kind erst üben“ müsse, bevor der Ernst des unternehmerischen Lebens 
zuschlagen könne. Zu diesem Zweck werden mitunter Beiräte oder Aufsichtsräte im Un-
ternehmen installiert, die die „Spielwiese“ für die spätere „eigentliche“ Unternehmens-
tätigkeit sein sollen. Manfred Wissmann von der Kanzlei Wissmann & Partner erklärt im 
Folgenden die Vorteile von Aufsichtsräten.
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Die Einrichtung eines Beirats 
kann für das Unternehmen sehr 
nützlich sein, da er verschiede-
ne Interessen kanalisieren und 
verwirklichen kann.

Manfred Wissmann  

studierte an den Univer-

sitäten Mannheim und 

Heidelberg und ist seit 

1976 als Rechtsanwalt 

zugelassen. Er ist Fach-

anwalt für Steuerrecht 

und berät außerdem in 

den Bereichen Gesell-

schaftsrecht (insbeson-

dere GmbH-Recht,  

Aktienrecht und Kapital-

marktrecht) sowie beim 

Kauf und Verkauf von 

Unternehmen (M&A).
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Die Beiräte können sich mit den wirt-

schaftlichen und geschäftspolitischen 

Umständen vertraut machen, die sie spä-

ter unternehmensleitend selbst vorberei-

ten, entscheiden und durchsetzen müs-

sen. Die Beiratsmitglieder können zu-

nächst Entscheidungen „einüben“, kön-

nen eine Stimme unter vielen sein, bevor 

sie später die letzte Verantwortung hier-

für übernehmen. Insoweit ist auch die 

Haftung der Beiräte privilegiert. Sie haf-

ten nur für sorgfältige „Überwachung“ 

der Geschäftsleitung, nicht aber für die 

endgültigen Entscheidungen, die die Ge-

schäftsleitung vorbereitet und schließ-

lich durchführt.

Auch spätere geschäftspolitische Not-

wendigkeiten werden gelernt. Zum ei-

nen erkennt man die Notwendigkeit, 

Entscheidungen zu treffen unabhängig 

von rein wirtschaftlichen Faktoren. Zum 

andern kann man die Notwendigkeit 

von Fraktionsbildungen, Netzwerken 

u. ä. kennen lernen, die auch im später 

verantwortungsvollen wirtschaftlichen 

Betätigen von Nutzen sein können. 

Auch soziale Kompetenz wird gepflegt. Ei-

gene Meinungen zu Gehör zu bringen und 

Standpunkte zu vertreten, in Abstimmun-

gen auch einmal zu unterliegen, Stand-

punkte umgekehrt durchzusetzen gegen 

eine zunächst ablehnende oder zaudern-

de Mehrheit, unpräzise Angaben der Ge-

schäftsleitung zu hinterfragen, vorgetra-

gene Meinungen zu überprüfen und all 

dies in zeitlich engem Rahmen, übt für den 

späteren Ernstfall der eigenen Vorberei-

tung und Ausübung von Entscheidungen.

Im Beirat können Fehler noch eher gedul-

det werden, weil der Fehler des Einzelnen 

im Rahmen der kritisch überprüfenden 

Mehrheit von Entscheidungsträgern 

leicht verhindert werden kann.

Eine Besonderheit des Aufsichtsrates 

bzw. Beirates einer GmbH muss er-
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Manfred Wissmann / 

Kanzlei Wissmann & Partner

wähnt werden: Während der klassische 

Aufsichtsrat im aktienrechtlichen Sinne 

den Vorstand bestellt, abberuft, den 

Dienstvertrag abschließt, abändert 

oder kündigt, hat diese Funktion der 

Beirat/Aufsichtsrat in einer GmbH nach 

dem gesetzlichen Vorbild nicht. Diese 

Aufgabe kann allerdings zusätzlich dem 

(freiwillig) installierten Beirat einer 

GmbH gegeben werden. Die Personal-

kompetenz ist dann die wichtigste Auf-

gabe des Beirates, muss besonders 

sorgfältig ausgeübt werden und kann 

dann auch zur entsprechenden Haftung 

des Beirats führen.

Aber auch umgekehrt kann der Beirat ei-

ne segensreiche Gestaltung sein, wenn 

nämlich der Patriarch, der sich ent-

schlossen hat, die Unternehmensfüh-

rung einem Familienmitglied als Nach-

folger zu übertragen, noch wohltuenden 

Einfluss auf das Unternehmen ausüben 

kann. Er kann sein über Jahre hinweg er-

worbenes Expertenwissen und seine Er-

fahrung nützlich in der Funktion eines 

Beirates einbringen. Er kann Kontrolle 

effektiv ausüben, weil er die Hintergrün-

de früheren Geschäftsleitungshandelns 

kennt, er kennt Gefahrenumstände des 

Unternehmens bestens aus eigener Er-

fahrung. Er kann aber nicht nur warnen, 

sondern auch Mut machen, gerade weil 

er unternehmerische Entscheidungen 

zahllos getroffen hat und weiß, dass je-

der Entscheidung eine Unsicherheit in-

newohnt.

Die Einrichtung eines Beirats kann für 

das Unternehmen sehr nützlich sein, da 

er verschiedene Interessen kanalisieren 

und verwirklichen kann. Da spielen die 

Zusatzkosten für einen Beirat meist kei-

ne Rolle. Zudem sind – leider – in deut-

schen Familiengesellschaften die Vergü-

tungen für Beiratsmitglieder äußerst 

knapp bemessen und weder angemes-

sen im Hinblick auf Aufgaben oder gar 

Verantwortung. Die gezahlte Vergütung 

spiegelt häufig leider noch nicht einmal 

die notwendig aufzuwendende Zeit des 

Beirats für das Unternehmen wieder. 

Dies hängt nicht nur mit dem allgemei-

nen „Geiz“ von Familienunternehmen 

zusammen, von denen man sparen ler-

nen kann. Es hängt auch damit zusam-

men, dass aufgrund der steuerlichen Ge-

gebenheiten – vereinfach ausgedrückt – 

nur die Hälfte der Beiratsvergütung steu-

erlich als Betriebsausgabe wirksam an-

gesetzt werden kann. Das ist eine ana-

chronistische Regelung, die zwar in der 

Literatur vielfach als unzeitgemäß ange-

prangert wird, die aber in der heutigen 

Zeit der leeren Staatskassen bei den Par-

lamentariern auch auf wenig Gegenliebe 

stoßen wird.

Denken wir daran, dass wir das „Instru-

ment“ Beirat sehr weitgehend nach den 

entsprechenden Vorstellungen der Mehr-

heit der Gesellschafter gestalten kön-

nen, so dass es im Konzert der Unterneh-

mensleitung wirksam eingesetzt werden 

kann.

Bei einer GmbH oder GmbH & Co. KG 
ist ein Aufsichtsrat nur dann not-
wendig, wenn das Drittelbeteili-
gungsgesetz eingreift.
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